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Ortschaftsrat Schmalegg     

25.06.2019     

ORS 2019/06     

 

Ortsverwaltung Schmalegg 

 Schriftführer/in: Heike Rauch 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Ortschaftsrat Schmalegg 
25.06.2019, Nr. ORS 2019/06 
 

 
Öffentlich 

1. Bekanntgaben der Ortsvorsteherin 

  

Beratungsergebnis: bekanntgegeben 

 

2. Feststellung über das Vorliegen von Hinderungsgründen beim neu gewählten 
Ortschaftsrat 
Vorlage: DS 2019/168 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Gemeinderat:  

 

1. Es wird festgestellt, dass dem Eintritt der neu gewählten Mitglieder in den Ort-

schaftsrat keine Hinderungsgründe nach § 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 69 Abs. 1 

der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) entgegenstehen  

(§ 29 Abs. 5 GemO). 

 

2. Die Feststellung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Wahlprüfung durch das 

Regierungspräsidium Tübingen keine wesentlichen Beanstandungen ergibt und die 

Wahl für gültig erklärt wird. 

 

3. Ehrung und Verabschiedung der ausscheidenden Ortschaftsräte 
- Roland Koch 
- Karl Traunecker 
- Willi Würstle 
- Wolfgang Brotz 

  

Beratungsergebnis: stattgefunden 
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4. Bebauungsplan "Gewerbegebiet Erlen / B 33 – 1. Änderung" 
- Auslegungsbeschluss 
Vorlage: DS 2019/192 

  

Beratungsergebnis: mehrheitlich beschlossen 

Ja 9  Nein 0  Enthaltung 1  Befangen 0   

 

Beschlussvorschlag an den Ausschuss für Umwelt und Technik: 

 

1. Dem geänderten Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Erlen 
/ B 33 – 1. Änderung" entsprechend dem Lageplan des Stadtplanungsamtes vom 
07.06.2019 wird zugestimmt.  

2. Dem Entwurf des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Erlen / B 33 – 1. Ände-
rung" bestehend aus Lageplan, textlichen Festsetzungen mit Planzeichenerklärung 
vom 07.06.2019 und Begründung vom 07.06.2019 mit Umweltbericht vom 
07.06.2019 wird zugestimmt. 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt sowie die förmliche Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

 

 

 

5. Wünsche und Anfragen 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

 

 

 

 Geschäftsstelle Ortschaftsrat 

26.06.19 

 

gez. Heike Rauch 
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